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Erwägungen

E. 1
Mit Eingabe vom 2. September 2025 erhob der Beschwerdeführer Beschwerde gegen den
Beschluss und das Urteil des Obergerichts des Kantons Zürich vom 25. August 2025. Mit
Schreiben vom 5. September 2025 erklärte der Beschwerdeführer dem Bundesgericht, er
ziehe die Beschwerde zurück.

E. 2
Aufgrund des erklärten Rückzugs ist das Verfahren als erledigt abzuschreiben ( Art. 32
Abs. 2 BGG ). Der Beschwerdeführer wird dafür kostenpflichtig ( Art. 66 Abs. 1-3 BGG ).
Dem Beschwerdegegner steht keine Parteientschädigung zu ( Art. 68 Abs. 3 BGG ).
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